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Finanzierungsmodell für die Kosten bei 
Bahnübergang-Sanierungen

100 Anrechenbare
Kosten

50 Kantonsbeitrag
50 %

50
Kostentragung der 
Restkosten gemäss
Art. 26 EBG

25 25 

Schiene 
(zb)
25%

Strasse

Kanton oder 
Gemeinde als 
Eigentümer (25%)

15 10 

Privater Strassen-
eigentümer

Gemeinde-Beitrag
(3/5 des Strassenanteils)

MEDIENINFORMATION 

Teilrevision des Verkehrsgesetzes 

Eröffnung der Vernehmlassung 

Die Regierung hat die Teilrevision des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen 

Verkehrs verabschiedet. Der Gesetzesentwurf regelt die finanzielle Beteiligung von 
Kanton, Gemeinden und Privaten an der Sanierung von Bahnübergängen auf dem 

Kantonsgebiet. Stellungnahmen können bis am 30. September 2008 bei der Staats-
kanzlei eingereicht werden. 

Bis ins Jahr 2014 müssen sämtliche Bahnübergänge, die den Anforderungen der Eisen-

bahnverordnung nicht entsprechen, saniert oder aufgehoben werden. Der Bund hat sich im 

Rahmen der Haushaltssanierung aus der Finanzierung zurückgezogen. Das teilrevidierte 

Verkehrsgesetz hält fest, wie der Kanton künftig die ausgefallenen Bundesbeiträge über-

nimmt. 

Zweistufiges Finanzierungsmodell 
In einem ersten Schritt beteiligt sich der Kanton mit 50 Prozent an den anrechenbaren 

Bruttokosten einer Sanierung. Die restlichen 50 Prozent sind dann unter den Strassen- und 

Schieneneigentümern aufzuteilen. Bei Privatstrassen leisten die Gemeinden einen Beitrag 

an den Anteil der Strasse (siehe Abbildung). 

Bei einzelnen Bahnübergängen ist eine Aufhebung 

ohne Ersatzerschliessung möglich, da bereits andere 

Zufahrtswege zu den betroffenen Grundstücken 

bestehen. In diesen Fällen soll der Kanton eine Ent- 

schädigung von 3’000 Franken je aufgehobenen 

Bahnübergang leisten können.  

Mehrausgaben für den Kanton 

Weil der Kanton bei der Sanierung von Bahnüber- 

gängen die bisherige Aufgabe des Bundes voll- 

umfänglich übernimmt, erwächst ihm mit der 

Teilrevision des Verkehrsgesetzes eine finanzielle 
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Mehrbelastung. Auf der Strecke Hergiswil-Engelberg müssen mehr als 50 Bahnübergänge 

den aktuellen Sicherheitsstandards angepasst oder geschlossen werden. Die von der 

Zentralbahn (zb) ermittelten Kosten des Sanierungsprogramms belaufen sich auf rund 7 

Mio. Franken. 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind abrufbar unter: www.nw.ch → Direktzugriff: Ver-

nehmlassungen. 

Stans, 04. Juli 2008  
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